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RECHT UND KAPITALMARKT

Steuergestaltung im Zeitalter nach BEPS
Zahl und Komplexität nationaler und internationaler Streitigkeiten

nehmen seit Jahren rapide zu
Von Stephan Schnorberger *)
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B˛rsen-Zeitung, 24.2.2018

Es begann 2013 mit dem OECD/
G20-Projekt zur Bekämpfung von
Steuererosion und Gewinnverschie-
bung (BEPS= Base Erosion and Pro-
fit Shifting). Die Politik hatte einen
neuen Schuldigen fˇr die Misere in
Staatshaushalten ausgemacht: inter-
nationale Konzerne auf der nie en-
denden Jagd nach Steuerersparnis.
Kapitalistischer Logik folgend

drˇckten sie ihre Steuerbelastung
auf unnatˇrlich niedrige Quoten, in-
dem sie Steueroasen, Tax Rulings
und kˇnstliche Konstruktionen aus-
nutzten. So entz˛gen sie sich ihrem
fairen Anteil an der Finanzierung
des Gemeinwesens zulasten einfa-
cher Bˇrger und der Allgemeinheit.
Abgesehen von spektakulären Ein-
zelfällen waren die empirischen Be-
weise fˇr die makro˛konomische
Relevanz ,,ˇberaggressiver‘‘ Steuer-
gestaltung – vorsichtig ausgedrˇckt
– durchwachsen, aber das st˛rte
nicht.

Neue Dimensionen

Dass es die Politik selbst, zum Teil
dieselben Politiker gewesen waren,
die das gebrandmarkte Steuersparen
zuvor ˇber Jahrzehnte erm˛glicht
und gefordert hatten, interessierte
nicht. Dankbar griffen die Medien
das neue Leitmotiv auf, begaben sich
Journalisten und private Lobbygrup-
pen auf die ,,zivilgesellschaftlich en-
gagierte‘‘ Suche nach unethischen
Steuervermeidungspraktiken gro-
ßer Konzerne. Optisch niedrige
Steuerzahlungen oder auffällige
Steuerquoten schienen vielfach Be-
weis genug fˇr unmoralische Drˇk-
kebergerei.
Seitdem hat sich vieles geändert in

der internationalen Steuer- und Ver-
rechnungspreisrealität. Hunderte, ja
Tausende von Steuergesetzen, Ab-
kommen und Regelungen wurden
verschärft oder neu eingefˇhrt. Der
internationale Informationsaus-
tausch in Steuersachen hat in der
Zahl teilnehmender Staaten und in
der Fˇlle ˇbermittelter Informatio-
nen neue Dimensionen erreicht und
wird weiter ausgebaut.
Geändert hat sich auch die Art und

Weise, wie Betriebsprˇfer dem –
ebenso notwendigenwie komplizier-

ten – Auftrag nachgehen, die Einhal-
tung der Steuergesetze durch Unter-
nehmen zu ˇberprˇfen: Normativer,
indem sie regelmäßig ihre eigene be-
triebswirtschaftliche Einschätzung
zum Maßstab der steuerlichen Ver-
rechnungspreisbeurteilung machen;
aggressiver, indem sie sogar bei bis-
her akzeptierten Verrechnungspreis-
systemen Steuernachforderungen
aufstellen, die ein Vielfaches frˇhe-
rer Mehrbeträge darstellen. Diese er-
reichen nicht selten zwei- und drei-
stellige Millionenh˛hen.
Lizenzzahlungen inländischer

Konzernt˛chter ans Ausland werden
unter Generalverdacht gestellt, wäh-
rend zugleich wie selbstverständlich
(h˛here) fiktive Lizenzeinnahmen
deutscher Konzernmˇtter von ihren
ausländischen T˛chtern versteuert
werden sollen. Die wirtschaftliche
Substanz steuerlicher Abzˇge wird
routinemäßig verneint, kreativ wer-
den gewinnerh˛hende Dienstlei-
stungen und Betriebsstätten ent-
deckt. Dass die Beweislast fˇr Steu-
ererh˛hungen in der Regel bei der
Finanzverwaltung liegt, st˛rt dabei
kaum. Einseitige und selektive Sach-
verhaltsauswertung ersetzt immer
˛fter das Bemˇhen um ausgewogene
und differenzierte Beurteilung. Dass
Betriebsprˇfer nach dem Gesetz ei-
gentlich verpflichtet sind, auch zu-
gunsten der Steuerpflichtigen zu
prˇfen, bleibt allzu oft bloße Theo-
rie.
Selbstverständlich gibt es Fallkon-

stellationen, in denen Finanz- und
Strafverfolgungsbeh˛rden konse-
quent und zu Recht Steuerstraftaten
verfolgen. Jedoch kommt die Krimi-
nalisierung Steuerpflichtiger natio-
nal und international leider immer
mehr in Mode. Denn selbst wenn
am strafrechtlichen Vorwurf nichts
dran sein sollte, hat bereits die An-
drohung strafrechtlicher Ermittlun-
gen die angenehme Nebenfolge, die
Zahlungsbereitschaft des Unterneh-
mens deutlich zu erh˛hen.
Dabei spielen die m˛glichen Schä-

den fˇr den Ruf des Unternehmens
bei Kunden und Geschäftspartnern,
in Öffentlichkeit und Medien eine
kaum zu unterschätzende Rolle. Ge-
f˛rdert werden negative Reputati-
onseffekte nicht selten von dem ur-
alten Vorurteil, die Finanzbeh˛rde
wende doch nur das Gesetz an und
es sei doch im Steuerrecht ganz klar,

was Recht (geschuldete Steuer) und
Unrecht (ungesetzliche Steuerver-
kˇrzung) sei. Einen H˛hepunkt hat
die Kriminalisierung der Steuerzah-
ler mit dem Koalitionsvertrag von
CDU/CSU und SPD vom 7. Februar
2018 erreicht: Die Koalitionäre
,,wollen Steuerhinterziehung, Steu-
ervermeidung, unfairen Steuerwett-
bewerb und Geldwäsche effizient
und unbˇrokratisch im nationalen,
europäischen und internationalen
Rahmen bekämpfen‘‘ (S. 69, Zeile
3137-3139).
In ihrem moralischen Furor er-

scheint den Koalitionären Steuer-
hinterziehung ebenso zu bekämpfen
wie Steuervermeidung. Dabei haben
die Verfasser ˇbersehen, dass Steu-
erhinterziehung eine Straftat, Steu-
ervermeidung aber eine legitime,
vom Bundesverfassungsgericht ab-
gesegnete Handlungsm˛glichkeit
fˇr Steuerbˇrger und Unternehmen
darstellt.
Dass in diesem Meinungsklima

der Verfolgungseifer von Finanzbe-
amten und Staatsanwälten nicht ab-
nimmt, kann kaum verwundern. So
wachsen Zahl und Komplexität na-
tionaler und internationaler Steuer-
streitigkeiten seit Jahren rapide an,
während (effektive) Verständi-
gungsverfahren nach wie vor Nadel-
˛hr und Stiefkind der Staaten sind.
Folgerichtig sehen sich immer mehr
Unternehmen an die Wand gedrˇckt
und suchen den Befreiungsschlag
vor dem Finanzgericht.
Hier nun bahnt sich eine neue Ära

an, da mehr und mehr Gerichte mit
Verrechnungspreisfragen wohl ver-
traut sind. Entsprechend nimmt die
Scheu der Steuerpflichtigen ab,
auch ˛konomisch grundierte Steuer-
rechtsfragen dem gerichtlichen Ver-
fahren zu ˇberantworten.

Chefsache

Was bedeuten diese Entwicklungen
fˇr Investoren, Aufsichtsräte, Ge-
schäftsfˇhrer und Vorstände – also
fˇr alle, denen das Wohlergehen
des Unternehmens am Herzen liegt?
So dr˛ge die Thematik erscheinen

mag, ungeachtet der Ressortzustän-
digkeit des Finanzgeschäftsfˇhrers
bzw. Finanzvorstands mˇssen sich
Vorstand, Geschäftsfˇhrung und
Aufsichtsrat im Rahmen ihrer Ge-
samtverantwortung auch der Steuer-
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position des Unternehmenswidmen.
Dazu geh˛rt, ein eigenes Verständ-
nis darˇber zu entwickeln, wie die
internationale Steuerposition des
Unternehmens aussieht und wie so-
lide sie ist. Auf dieser Grundlage
wird dasManagement wo n˛tig auch
sprechfähig gegenˇber Investoren
und Öffentlichkeit sein.
Bei Risikomanagement und Com-

pliance gilt: Steuer- und Verrech-
nungspreisrisiken lassen sich häufig
nicht vermeiden, aber sie dˇrfen nie
groß werden. Steuer- und Verrech-
nungspreisstruktur dˇrfen der ge-
schäftlichen Realität nicht zuwider-
laufen. Das verlangt offene Kommu-
nikation zwischen Stäben (Steuern,
PR, IR) und Linie (Geschäftsfˇhrung
und Management). Oberste Maxime
muss sein, das Unternehmen in sei-
ner Steuerposition so aufzustellen,
dass ein Konflikt ˇber Steuern und
Verrechnungspreise nicht zu einer

,,Bet the Company‘‘-Frage wird. Ist
der Steuerstreit jedoch unvermeid-
lich, so ist er nur mit Hartnäckigkeit
und Konsequenz erfolgreich zu be-
stehen.

Wirtschaftlich verpflichtet

Dass Steuergestaltung in Medien
und Steuerrechtspraxis zunehmend
verworfen oder gar kriminalisiert
wird, wirft die Frage auf, welchen
Stellenwert das Streben nach Steuer-
minderung in der Unternehmens-
fˇhrung haben sollte. Unter Gesell-
schaftsrechtlern ist anerkannt, dass
die Wahrung des Gesellschaftsver-
m˛gens auch durch Steuersparen
zu den Pflichten der Geschäftsfˇh-
rung geh˛rt. Man mag darˇber dis-
kutieren, ob die wirtschaftliche Rea-
lität ein tauglicher Maßstab zur Be-
urteilung von Steuergestaltungen

im Allgemeinen ist, wo doch das
Steuergesetz selbst vielfach ,,bloß‘‘
an rechtliche Vorgänge anknˇpft,
nicht an wirtschaftliche.
Im Verrechnungspreisbereich gilt

jedoch allemal: Die realen Ge-
schäftsprozesse und der Verrech-
nungspreisansatz mˇssen zueinan-
der passen wie die Schale zum Ei.
Dabei gilt nach wie vor, dass Steuer-
gestaltung einen wesentlichen Bei-
trag zum Ergebnis nach Steuern
und zum Unternehmenswert leisten
kann. Wer sich marktwirtschaftlich
bewusst ist, dass private Mittelver-
wendung dem allgemeinen Wohl-
stand grundsätzlich besser dient als
staatliche, wird deswegen auch (zu
Recht) kein schlechtes Gewissen ha-
ben.
.......................................................
*) Dr. Stephan Schnorberger ist
Partner von Baker McKenzie im Be-
reich Steuerrecht.
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